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Spitalspflege in öffentlichen bzw. privaten 
Krankenanstalten mit Verträgen

Der Krankenversicherte nach dem BSVG und 
 seine Angehörigen haben ein Recht auf Auf-
nahme in die allgemeine Gebührenklasse eines 
öffentlichenKrankenhausesodereinesprivaten
Vertragskranken hauses, wenn es die Art der 
 Erkrankung oder der Verletzung  erfordert. 
Die  Einweisung wird im Regelfall durch den 
 behandelnden Arzt erfolgen. 

DieAnspruchsberechtigunginderKranken
versicherung nach dem BSVG ist durch die 
 e-card, die letzte Beitragsvorschreibung oder den 
 Pensionsabschnitt, jeweils mit dem Aufdruck „KV“ 
(oder „Abzug KV-Beitrag“), nachzuweisen.

FürdieBehandlungnachArbeitsunfällenempfiehlt
essich,UnfallkrankenhäuserinAnspruchzunehmen.

10%iger Kostenbeitrag

Grundsätzlich hat der Versicherte (ab  Vollendung 
des18.Lebensjahres)fürSpitalspflegeeinen
10prozentigenKostenbeitragzuentrichten.Diese
VerpflichtungerstrecktsichjedochjePatientauf
höchstens28SpitalstageimKalenderjahr.Hierbei
werdenmehrereSpitalsaufenthaltezusammen
gerechnet.DerKostenbeitragwirdvomSpital
 eingehoben. 

Kein Kostenbeitrag

Kein Kostenbeitrag ist zu zahlen:
• beiSpitalspflegebiszurVollendungdes

18. Lebens jahres
• beiSpitalspflegeaufGrundeinesArbeitsunfalls

oder einer Berufskrankheit
• bei Entbindung für längstens 10 Tage
• beiSpitalspflegeinfolgeanzeigepflichtiger,

übertragbarer Krankheiten
• beisonstigenSpitalspflegen,wenndieseim

Kalenderjahr insgesamt die Dauer von 28 Tagen 
übersteigen, ab dem 29. Tag.

 

DieKostenderSpitalspflegewerdennurfürdie
 allgemeine Gebührenklasse übernommen. Die 
Mehrkosten für eine höhere Gebührenklasse 
(Sonder klasse) hat der Versicherte selbst zu tragen. 
Eine Einweisung bzw. Aufnahme in die Sonder-
klasse kann nur mit Zustimmung des Patienten 
erfolgen

Ärztliche Hilfe und Heilmittel  
(Medikamente)

In der allgemeinen Gebührenklasse sind die Kosten 
fürdieärztlicheHilfe(Behandlung,Operationusw.)
unddieerforderlichenHeilmittelindenVerpflegs-
kosten enthalten.

Pflegefälle

IstdieAnstaltspflegenichtdurchdieNotwendigkeit
ärztlicher Behandlung bedingt, wird sie nicht 
geleistet.FürPflegefällewerdenkeineKosten
 übernommen.

Spitalspflege in privaten Krankenanstalten

Seit01.01.2002wirdeinGroßteilderprivaten
Krankenanstalten aus einem Fonds ähnlich der 
FinanzierungöffentlicherKrankenhäuserdotiert.
Bei Aufenthalten in solchen Krankenhäusern ist zu 
unterscheiden, ob diese in einem Einzelvertrags-
verhältnis zur SVS stehen oder nicht.

Bei Aufenthalt in einem Privatkrankenhaus mit 
Einzelvertragsverhältnis haben Versicherte (ab 
Vollendungdes18.Lebensjahres)proVerpflegstag
10ProzenteinesfestgelegtenTagespauschalsatzes
andasKrankenhauszuentrichten.DieseVerpflich-
tung erstreckt sich je Patient auf höchstens 28 Tage 
innerhalb eines Kalenderjahres, wobei stationäre 
VoraufenthalteinöffentlichenKrankenhäusern
 angerechnet werden. Die vertragliche Regelung gilt 
für Aufenthalte in der allgemeinen Gebühren klasse. 
Für die Aufnahme in der Sonderklasse werden 
 zusätzliche Kosten verrechnet.
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Bei Aufenthalt in einem Privatkrankenhaus ohne 
Einzelvertragsverhältnis werden die erbrachten 
Leistungen direkt mit dem Versicherten verrechnet. 
Die saldierte Rechnung ist bei der SVS einzureichen. 
DerPflegekostenzuschussfürdievertragsgegen-
ständlichen Leistungen wird aus dem Fonds an den 
Versicherten ausbezahlt.

EinestationäreBehandlunginprivatenKranken-
häusern, die nicht Fondsmitglieder sind und auch 
in keinem Vertragsverhältnis zur SVS stehen, 
wird  direkt mit dem Versicherten verrechnet. Die 
 saldierte Rechnung ist bei der SVS einzureichen. 
ProVerpflegstaggebührteinKostenzuschussinder
Höhevon278,10Euro(2021),soferndieAnstalts-
pflegenotwendigwar.

Geldleistungen bei Spitalspflege

BeiSpitalspflegeinfolgeKrankheitoderEntbindung
besteht für den Versicherten und seine Angehörigen 
ausderBauernkrankenversicherungkeinAnspruch
auf Geldleistungen.

Transportkostenersatz

Transportkostenersatzgebührt,wenndieGeh
unfähigkeitunddiemedizinischeNotwendigkeit
desTransportesdurcheinenärztlichenTransport
auftrag bescheinigt werden.

InfoblätterzuvielenwichtigenThemenfindenSieimInternetuntersvs.at/info.
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